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Α. Problemstellung und Terminologie 

I . Die Problemstellung 

Auf die Kardinalfrage  der unechten Unterlassungdelikte, welche 
Qualitäten die Handlungspflicht aufweisen muß, um die volle Haftung 
für den strafrechtlichen  Erfolg zu begründen1, haben Rechtsprechung 
und Wissenschaft zumeist Antworten zu geben versucht, die ganz 
überwiegend auf die dogmatische Einordnung der Rechtspflicht zum 
Handeln und die Aufstellung inhaltlicher Kri ter ien hinausliefen. Auf 
welchem Wege man zu den ganz konkreten Kri ter ien gelangt ist, w i rd 
in den seltensten Fällen ausgeführt.  Die Frage nach den Wertungs-
zusammenhängen, deren Beantwortung allein auch die immer wieder 
auftauchende Frage nach dem Warum und Wieso der gefundenen 
Kri ter ien klärt, ist bisher offen  geblieben. Jedenfalls ist man bisher 
über unverbindliche Andeutungen nicht hinausgekommen. Dem 
Struktur- und Methodenproblem bei der inhaltlichen Ermit t lung 
praktikabler Wertungsmaßstäbe soll die folgende Untersuchung ge-
widmet sein. 

Damit hebt sie sich deutlich ab von methodologischen Überlegungen 
unter gesetzgeberischen Aspekten, die durch die Arbeiten zum Ent-
wur f  eines neuen Strafgesetzbuches angeregt wurden. Sie w i rd also 
die Frage, ob die unechten Unterlassungsdelikte nur i m Besonderen 
Teil2 eines Strafgesetzbuches oder nur im Allgemeinen Tei l3 oder gar 
in beiden4 geregelt werden können, nicht zu ihrem zentralen Gegen-
stand machen. Das Methodenproblem der unechten Unterlassungs-
delikte stellt sich dem Gesetzgeber demnach unter ganz anderen 
Aspekten dar als das hier interessierende Problem. Hier geht es 
darum, die Methode zu erforschen,  die es ermöglicht, die vorgegebene 
Rechtsmaterie der Garantieverhältnisse inhaltl ich zu erschließen. Diese 
Methode w i rd von den Wertstrukturen, die den Rechtsstoff  durch-
ziehen, bestimmt, d. h. die Ermit t lung der konkreten inhaltlichen 

ι Wie sie ähnlich Vogt,  ZStW 63, S. 394 einmal formul iert  hat. 
2 Grünwald,  ZStW 70, S. 424 ff.;  A r m i n Kaufmann,  JuS 1961, S. 175; Busch, 

v. Weber-Festschrift,  S. 203 ff.;  vgl. auch bereits zu Dohna, DStR 1939, S. 147; 
Schaff  stein,  Gleispach-Festschrift,  S. 110, 114. 

* Henkel,  MschrKr im 1961, S. 178 ff.,  189; Meyer-Bahlburg,  MschrKr im 
1965, S. 251 f. 

4 Androulakis,  S. 223 ff.,  227 ff.  (230); Rudolphi,  S. 57 ff.  (64 f.). 
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Kriter ien hängt von den Zusammenhängen der einzelnen Wertungs-
sachverhalte innerhalb der zu erschließenden Materie der Garantie-
verhältnisse ab. 

Bevor jedoch diese Problematik untersucht wird, muß zuerst noch 
ein anderer, vorgelagerter Problembereich durchleuchtet werden. Für 
das Strafrecht  w i rd unter dem Zwang des nulla-poena-sine-lege-
Satzes in Art . 103 Abs. 2 GG nur die rechtliche Materie relevant, die 
irgendwie5 von einer gesetzlichen Regelung erfaßt wird. Daher ist das 
Strafgesetzbuch daraufhin zu untersuchen, ob und in welchem Umfang 
es die unechten Unterlassungsdelikte auch in den Tatbeständen, die 
herkömmlicherweise als Begehungstatbestände bezeichnet werden, mi t -
geregelt hat. Die Erörterung dieser Problematik w i rd sich dabei nicht 
mit der Aufzählung der hinreichend bekannten Argumente der Aus-
legung für eine Mitregelung der unechten Unterlassungsdelikte be-
fassen (ζ. B. der Gesetzgeber unseres StGB habe die unechte Unter-
lassung als Form der Begehung aufgefaßt;  er habe nicht jede Unter-
lassung, sondern nur die eines besonders zur Erfolgsabwendung Ver-
pflichteten unter Strafe gestellt, da das Sozialleben empfindlich gestört 
werde, wenn jeder seinen Platz verließe, um zu helfen; schon die in 
der Statuierung von Erfolgsabwendungspflichten  liegende größere 
Beschränkung der Handlungsfreiheit  erfordere  eine Begrenzung des 
Kreises der Personen, die verpflichtet werden sollten; usw.). Die Arbeit 
w i rd vielmehr die prinzipielle Frage untersuchen, inwieweit über-
haupt Handlung und Unterlassung in einem gemeinsamen Tatbestand 
geregelt werden können,  n immt doch eine neuere Lehre an, die Tat-
bestände der unechten Unterlassungdelikte seien wegen der Wesens-
verschiedenheit von Handlung und Unterlassung ungeschrieben, und 
w i rd doch allenthalben angeführt,  die herkömmliche und herrschende 
Lehre arbeite bei den unechten Unterlassungsdelikten mi t einem un-
geschriebenen Tatbestandsmerkmal der Garantenstellung. Sollten diese 
Behauptungen, die davon ausgehen, daß die Mehrzahl der gesetzlichen 
Tatbestände ausschließlich Begehungstatbestände  seien, zutreffen,  so 
wäre eine Ermit t lung von Garantieverhältnissen bei den unechten 
Unterlassungsdelikten durch Gesetzesauslegung unmöglich, da eben 
keine Gesetzesbestimmungen existierten. 

Somit ergeben sich für die Arbeit zwei Problemkreise: Zuerst geht 
es um die Aufschlüsselung des geltenden Strafgesetzes zum Zwecke 
der Feststellung, ob und in welchem Umfang seine Tatbestände je-
weils auch eine Regelung der unechten Unterlassungsdelikte enthalten 
können (unter B). — Sodann ist die Methodik der Ermit t lung konkreter 

β Welche Bestimmtheitsanforderungen des Ar t . 103 I I GG i m Hinbl ick auf 
die unechten Unterlassungen an die Straftatbestände i m einzelnen zu richten 
sind, interessiert im Rahmen dieser Arbei t nicht. 
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Kriter ien zur inhaltlichen Festlegung der Garantieverhältnisse anhand 
der Wertstrukturen, die diese durchziehen, aufzuzeigen (siehe unter C). 

I I . Die Terminologie 

In Literatur und Rechtsprechung sind bisher für die bei den un-
echten Unterlassungsdelikten erforderlichen  besonderen Pflichten-
bindungen unterschiedliche Bezeichnungen verwendet worden. Man 
spricht von Rechtspflicht zum Handeln, Erfolgsabwendungspflicht, 
Garantenpflicht,  Garantenstellung, Garantie Verhältnis. Seit dem 
Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs in Bd. 16, S. 155, scheint sich 
mehr und mehr die Unterscheidung von „Garantenstellung" und 
„Garantenpflicht" entsprechend dem Vordringen der „Spaltungstheo-
rie" durchzusetzen, wobei unter Garantenstellung die Summe aller 
tatbestandlichen Voraussetzungen gemeint ist, aus deren Vorliegen sich 
die Garantenpflicht zur Erfolgsabwendung ergibt. Die vorliegende 
Arbeit folgt dieser Theorie ebenfalls, benutzt jedoch statt des Ter-
minus Garantenstellung den Ausdruck Garantieverhältnis, wei l er am 
besten auf die Struktur der zu erforschenden Rechtsposition des 
Unterlassenden hinweist6. Bei der Darlegung der Ansichten anderer 
Autoren und der Rechtsprechung werden die dort verwendeten Be-
zeichnungen benutzt. 

β Vgl. die Begründung unten S. 125. — Der Terminus „Garantieverhältnis" 
ist woh l zum ersten Ma l von A r m i n Kaufmann,  Dogmatik, S. 285 statt des 
Begriffs  „Garantenstellung" verwendet worden. 


